
Hygienemaßnahmen 

 

Bitte beachten Sie: Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben zum 

Zeitpunkt der PLS im Landkreis Roth sind einzuhalten und werden jeweils angepasst.  

Zutritt nur mit 3G-Regelung: Geimpft, genesen oder getestet (Hallenveranstaltung) 

 Impf- oder Genesenennachweis muss an der Einlasskontrolle vorgezeigt werden 

 Ein Selbsttest ist mitzubringen und unter Aufsicht bei der Einlasskontrolle 

durchzuführen 

 Antigen Schnelltest max. 24 h alt, PCR max. 48 h alt 

 Kinder unter 6 Jahren und Schüler sind davon ausgeschlossen 

 

Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlungen 

erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

Vor dem Betritt des Geländes bitte unbedingt persönlich zur Einlasskontrolle! Kontrolle 3G und 

Abgabe Anwesendheitsnachweis 

Zuschauer erlaubt! 

Besondere Beachtung der Beeinträchtigungen in Folge der Corona-Pandemie, die Bestandteil 

dieser Ausschreibung werden: 

 

- Das Mitbringen und Tragen eines Mund-/Nasenschutzes (OP Maske oder FFP2) ist in 

allen Bereichen, wo ein Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann und 

beim Aufenthalt in der Reithalle und Innenräumen, Pflicht. Ausgenommen sind Reiter 

bei der Vorbereitung ihrer Pferde und auf dem Abreite- bzw. Prüfungsplatz. 

 

- Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation - finden Sie ein Formular 

„Anwesenheitsnachweis“. Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS 

zwingend von jedem Reiter/Begleiter unterschrieben und bei Betreten des 

Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben werden. Ohne Vorlage 

dieses Formulars ist kein Start möglich. An der Eingangskontrolle erfolgt dann die 

Ausgabe der Tagesbänder. 

 

- Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und bei 

Verlangen vorzuzeigen. 

 

- Turnier-Gastronomie: Hier sind die in der Gastronomie geltenden Regelungen zu 

beachten 

 

- Den Bekanntmachungen ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können 

behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden! Die Nichtbeachtung der 

Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920,2k dar und kann mit 

einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden. 

 



- Die unter www.nennung-online.de zu findenden Teilnehmerinformationen/ 

Verhaltenshinweise für das Turnier sind zwingend einzuhalten. Zuwiderhandlungen 

können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. Die Nichtbeachtung der 

Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einem Verstoß gem. LPO § 920 Abs. 2.k dar und 

kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden. 

 

- Die aktuell im öffentlichen Leben bzw. bei Sportveranstaltungen gültigen Hygiene- und 

Infektionsschutz-Regelungen, insbesondere der Sicherheitsabstand, sind jederzeit (auch 

bei den Parcoursbesichtigungen, auf den Vorbereitungsplätzen und beim Verladen der 

Pferde) einzuhalten. Zuwiderhandlungen können umgehend einen Verweis vom 

Turniergelände zur Folge haben. 

 

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind  

 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage selbst positiv getestet wurden oder Kontakt 

zu einer positiv getesteten Person hatten dürfen das Gelände nicht betreten 

 

- Grundlage für diese Veranstaltung ist das Hygienekonzept für Reitturniere in Bayern 

während der Coronapandemie. Dieses ist zu finden unter www.brfv.de/ www.brfv.de 

 

- Pro Pferd sind 2 Begleitpersonen erlaubt. Sofern sich zu Veranstaltungsbeginn die 

Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen ändern, wird auf eine Begleitperson begrenzt. 

Dies wird bei www.nennung-online.de bekannt gegeben.  

 

- Generell ist die Meldestelle nur über Nennung Online und Telefon erreichbar. 

Persönlicher Kontakt ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. 

 

-  Es werden an der Meldestelle keine Starterlisten in Papier ausgegeben. Es findet nur der 

übliche Aushang statt. Wer keine Internetzugriff hat kann diese gerne mit den Handy an 

der Tafel am Abreiteplatz abfotografieren. 

 

- Das errittene Gewinngeld wird nach Ende der Siegerehrung in der Meldestelle 

übergeben (Maskenpflicht) 

 

- Siegerehrung findet kontaktlos mit Pferd statt, sofern es der Zeitplan es zulässt 

 

Adresse für Navi: Raubersrieder Weg 125, 90530 Wendelstein 

 

Hygienebeauftragte und Turnierleitung: Katharina Richter; Tel. 0160 152 125 6 

 


